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Anlage 2 

 
 
 

Gegenüberstellung der Textfassungen des § 7 Abs. 4 der Berufsordnung der 
Landesärztekammer Brandenburg und des Vorschlages für eine Neufassung 

 
 

§ 7 Abs. 4 BO LÄKB Vorschlag Neufassung § 7 Abs. 4 BO  
 
Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärzt-
liche Behandlung, insbesondere auch Bera-
tung, nicht ausschließlich über Print- und 
Kommunikationsmedien durchführen. Auch 
bei telemedizinischen Verfahren ist zu ge-
währleisten, dass eine Ärztin oder ein Arzt 
die Patientin oder den Patienten unmittelbar 
behandelt. 

 
Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln 
Patientinnen und Patienten im persönlichen 
Kontakt. Sie können dabei Kommunikations-
medien unterstützend einsetzen. Eine aus-
schließliche Beratung oder Behandlung über 
Kommunikationsmedien ist im Einzelfall er-
laubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die 
erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere 
durch die Art und Weise der Befunderhe-
bung, Beratung, Behandlung sowie Doku-
mentation gewahrt wird und die Patientin o-
der der Patient auch über die Besonderhei-
ten der ausschließlichen Beratung und Be-
handlung über Kommunikationsmedien auf-
geklärt wird. 

 
 

 


